
 
 

Antrag zum Haushalt 2024 
Antrag Nr. HH-20/2024 (Neu) 
(vergibt Stadt) 

Antragsteller: Bürgermeister 

Bitte ankreuzen                         Teilergebnishaushalt 
                                                  Teilfinanzhaushalt  
Haushalt Seite:         7 (Haushaltssatzung) und 281           
Produkt:                    61101           
Position:                    05 Steuern und steuerähnliche Erträge            
 
Erhöhung der Grundsteuer B 
 
Ursprünglicher Ansatz im Entwurf -47.366.000€ 
Gewünschte Veränderung oder Sperrvermerk 
(plus oder minus angeben) 

-5.000.000€ 
-694.000€ 

Somit neuer Ansatz -53.366.000€ 
-48.060.000€ 

Begründung  
 
Die Erhöhung der Grundsteuer B um 5.000.000 Euro umfasst folgende Sachverhalte: 
 
a) Durch die Haushaltsanträge: 

• Kreis- und Schulumlage                                   -4.224.211 Euro 
• Kommunale Wärmeplanung                               -120.000 Euro 
• GemOBB                                                            -380.000 Euro 
• Rechtsanwalt Kosten Kreisumlage                      -50.000 Euro 
• Schlüsselzuweisungen (neue Verbesserung)     694.000 Euro         

beträgt das Defizit durch diese Aspekte  4.080.211 Euro 
 
b) Zudem gibt es bei der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2025 bis 2027 eine 

Ausgleichslücke. Gemäß §92 Abs. 5 Nr. 2 HGO soll im Finanzhaushalt der Saldo des 
Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass 
daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. 
Dies ist im gesamten Zeitraum nicht der Fall (vgl. Finanzhaushalt Seite 53 Position 19 mit 
Seite 54 Position 32). Gleichzeitig ist nicht genügend ungebundene Liquidität vorhanden, 
um die Ausgleichslücke zu decken. Bei einem kürzlich Liquiditätsworkshop hat das 
Regierungspräsidium Darmstadt betont, dass dies zu einem nicht genehmigungsfähigen 
Haushalt führen wird.  
Um den Haushaltsausgleich mit positivem Zahlungsmittelbestand zu erreichen, wird der 
Grundsteuerhebesatz B in der Haushaltssatzung von 620 Punkten um 500 Punkte auf 
1120 Punkte erhöht. Zum Ursprungsantrag sind dies weitere 70 Punkte. Diese Erhöhung 
ist auch in der Finanzplanung 2025 bis 2027 vorgesehen. Dadurch wird ein zusätzlicher 
Ertrag von rd. 1.000.000 Euro jährlich generiert. 



 
  Entwurf  Neu 
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit 2024 -1.273.779,00 -273.799,00 
./. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten 
Tilgung -1.025.525,00 

-
1.025.525,00 

Ist Negativer Betrag -2.299.304,00 
-

1.299.324,00 
      
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit 2025 -618.565,00 381.435,00 
./. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten 
Tilgung -1.061.525,00 

-
1.061.525,00 

Ist Negativer Betrag -1.680.090,00 -680.090,00 
      
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit 2026 142.620,00 1.142.620,00 
./. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten 
Tilgung -1.101.525,00 

-
1.101.525,00 

Ist Negativer Betrag -958.905,00 41.095,00 
      
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit 2027 -189.173,00 810.827,00 
./. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten 
Tilgung -1.151.525,00 

-
1.151.525,00 

Ist Negativer Betrag -1.340.698,00 -340.698,00 
      

Saldo (insgesamt) -6.278.997,00 
-

2.279.017,00 
 
Diese Grundsteuer B Erhöhung wird erst mit Genehmigung des Haushaltes 2024 wirksam 
und muss dann rückwirkend erhoben werden. Sollte sich die Genehmigung des Haushaltes 
im Frühjahr 2024 erkennbar hinziehen, könnte Anfang 2024 auch eine Hebesatzsatzung 
beschlossen werden. Wird die Kreisumlage nicht in der geplanten Form beschlossen müsste 
zur Änderung des Hebesatzes der Grundsteuer B ein Nachtragshaushalt beschlossen 
werden. 
Weiterhin werden in der mittelfristigen Planung in den Jahren 2025 bis 2027 die 
Gewerbesteuereinnahmen im Haushalt auf 18,5 auf 19,5 Mio. angepasst, um den Haushalt 
genehmigungsfähig zu bekommen. Die Steigerungen der Kreisumlage und die weiterhin 
bestehende Deckungslücke in der o.g. Tabelle wird damit abgefangen. 
 
Begründung NEU: 
 
Wie im Widerspruch des Bürgermeisters zum Haushalt 2024 mitgeteilt scheint der Haushalt 
nicht genehmigungsfähig. 
Zudem gibt es neue Aspekte durch das Innenministerium, die in sich nicht schlüssig 
erscheinen.  
Die Anpassung erstrecken sich nunmehr noch auf die Schlüsselzuweisungen und werden im 
Jahr 2024 um 694.000 Euro erhöht.         
Weiterhin werden in der mittelfristigen Planung in den Jahren 2025 bis 2027 die 
Gewerbesteuereinnahmen im Haushalt auf von 18,5 auf jeweils 19,5 Mio. angepasst, um 
eine ausreichende Liquidität im Finanzhaushalt nachzuweisen.  
 
Die Behandlung der weiteren Anträge „Erhöhung Kreis- und Schulumlage, sowie die 
Anpassung der Grundsteuerbeträge“ können ausgesetzt werden, insoweit wird auf die 
Mitteilung des Landes Hessen vom 19.12.2023 verwiesen. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass in der mittelfristigen Ergebnisplanung enorme 
Fehlbeträge entstehen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind wir darauf angewiesen, dass 
immer ausreichend Liquidität zur Verfügung steht. Die unsichere Haushalts- und 
Finanzplanung des Kreis könnte diese Situation verschärfen ohne das die Kreisstadt 
angemessen reagieren kann. 
 



Beratung gewünscht in: 
☒ 07.12.2023, Haupt- und Finanzausschuss  
Entscheidung vertagt in die Stadtverordnetenversammlung. 
 
☒ 12.12.2023, Stadtverordnetenversammlung 
 

 
 
 




